
. (:;. ~:~Ji:~~~~ 
Gesetze, Verordnungen und Mitteil urf'~~d12y 

der Evangelisch:::lutherischen Kirche im Hamburgischen Staat~~-

Jahrgang 1959 Hamburg, 27. Juli 1959 Nummer 8 

Inhalt 
I. Gesetze und Verordnungen 

1. Gesetz über die Besetzung von Pfarrstellen. 

6. Verordnung betr. Gründung der ·Philippus• 
gemeinde zu Hamburg.Horn. 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 

2. Gesetz zur Änderung des Kirchlieben Gesetzes 
betr. die Pensionierung von. Anstalts• und 
Vereinsgeistlicben vom 14. März 1929 in der 
Fassung von 14. Februar 1952. 

7. Verordnung betr. Gründung der Kirchen• 
gemeinde Nord•Langenhorn. 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 
3. Beauftragungen, Ernennungen und Verset· 

II. Von der Landessynode 
zungen 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

3. Bekanntmachung der Neufa.ssung des Kirch
lichen Gesetzes betr. die Pensionierung von 
Anstalts• und Vereinsgeistlichen. · 

Beschlüsse aus der Sitzung der Landessynode 
vom 11. Juni 1959 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 
6. Todesfälle 

III. Verwaltungsanordnungen VI. Mitteilungen 
1. Steuerliche Behandlung der Vertretungskosten 
2. Kollektenerge bnisse 4. Verordnung betr. Gründung der Gemeinde 

der Bethlehem•Kirche zu Hamburg. IV. Aus der kirchlichen Arbeit 3. Verkauf eines Antependiums 

5. Verordnung betr. Gründung der Paulus
·· gemeinde zu Hamburg•Hamm~ 

1. Einweihung der Hauptkirche St. Jacobi VII. Berichtigungen 
2. Kirchenmusikerprüfung. Änderungen im Pastorenverzeichnis 1959 

(Die in Klammern stehenden Nummern unter den einzelnen Veröffentlichungen bezeichnen die Aktennummern der Gemeindeaktenordnung) 

t Gesetze und Verordnungen 
1. Gesetz über die Besetzung von Pfarrstellen. 

Der Landeskirchenrat verkündet hiermit das von 
der Landessynode am 11. Juni 1959 beschlossene Ge
setz über ·die Besetzung von Pfarrstellen. 

Es wird festgestellt, .daß die Erfordernisse ver
fassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind. 

Gesetz über ~He Besetzung von Pfarrstellen. 
§ 1 

(1) Jede freigewordene oder neuhegründete Pfarr
stelle muß innerhalb eines J ahtes be~etzt werden. Der 
Kirchenrat kann auf Anträg eines Kirchenvorstandes 

1 in besonderen Fällen die Frist verlängern. 
(2) Die Pfarrstellen einer Kirchengemeinde werden 

zweimal durch Wahl des Kirchenvorstandes, das dritte 
Mal vom Kirchenrat besetzt. Der Kirchenrat kann auf 
sein Recht verzichten. 

(3) Jede neubegründete Pfarrstelle wird das erste 
Mal. vom Kirchenrat besetzt. · 

(4) Nach jeder Besetzung einer Gemeindepfarrstelle 
durch den Kirchenrat hat der Kirchenvorstand . das 
Recht, die;! .beiden nächsten Male freiwerdende Pfarr
stellen durch Wahl zu besetzen. 

(5) Der Kirchenvorstand kann im Einzelfall mit 
314-Mehrheit aller Mitglieder auf das \Vahfoecht ver
zichten. Das Besetzungsrecht geht dann auf .den ·Kir
chenrat über. 

(6) Vor der Besetzung einer Gemeindepfarrstelle 
durch den Kirchenrat hat dieser mit dem Kirchenvor
stand Fühlung zu nehmen. 

(7) Geht das Besetzungsrecht im Einzelfall durch 
Verzicht über, so bleibt die Reihenfolge der Besetzung 
im übrigen ·unverän1dert. 

§ 2 
(1) Soweit eine freie Pfarrstelle vom Kirchenvor

stand zu besetzen ist. wivd sie in einer vom Kirchen
vorstand hestimmten Form öffentlich ausgeschrieben. 

Die eingegangenen Bewerbungen weriden dem Bischof 
vorgelegt. 

(2) Es werden nur Bewerbungen berücksichtigt von 
Pastoren evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, die 
in der Hamburgischen oder ·ei:I~er anderen deutschen 
Landeskirche die vorgeschriebenen Prüfungen bestan
den und in einem festen Pfarramt stehen oder gestan
den ·haben, ferner von HiHspredigern der Hambur
gis.chen Landeskirche. Ein Bewerber, der kein selb
ständiges Pfarramt verwaltet hat, aiber den übrigen 
Bedingungen entspricht und sich durch längere Tätig
keit auf kirchlichem Gebiet verdient 1giemacht hat, kann 
auf den Aufsatz gebracht werden, wenn der Kirchen
rat auf Antrag des Kirchenvorstandes zustimmt. 

(3) Der Kirchenvorstand kann auch Theologen, ~ie 
sich nicht gemeldet haben, mit Zustimmung des Kir
chenrates in Aussicht nehmen. 

§ 3 
(1) Die Aufstellung des Wahlaufsat~es und die 

Wahl werden in Sitzungen .des Kirchenvorstandes 
vorgenommen. An diesen Sitzungen nimmt der Bischof 
teil und berichtet über die nach § 2 Abs. 2 und 3 vor-
gesehenen Personen. . . 

(2) N umnehr wird der W a:hlaufsatz von 2 bis 4 
Namen gebildet. Ober ihn hat sich der Kirchenrat 

· innerha1b eines Monats zu äußern. Der 'Kirchenrat 
kann die Abänderung des Wahlaufsatz.es verlangen. 
Nach Genehmigung .des Wahlaufsatzes haben die auf 
dem Wahlaufsatz Stehenden eine Predigt· und eine 
Katechese zu halten. 

(3) Jeder Wahl oder Besetzung ·~eht eine F~rbitte 
in einem Gottesdienst j;eder Gemeinde des Kirchen
kreises voraus. Der Kirchenrat bestimmt ·das Nähere. 

( 4) In der Wahlsitzung hat der Bischof Stimmrecht 
t'md gibt als erster mündlich seine Stimme ab. Dann 
wählt der Kirchenvorstand durch Stimmzettel. Falls 
bei .dem ersten Wahlgang keine .absolute Me~rhe.it 
erzielt wird, wird über ·die beiden Bewerber, die die 
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meisten Stimmen erhalten haben, ab.gestimmt. Wenn 
wegen Gleichheit 1der Stimmenzahl mehrere für die 
Stichwahl in Frage kommen, ist zunächst durch Ab
stimmm ung über diese der Aufsatz bis auf zwei zu 
verkleinern. Bei Stimmengleichheit entscheidet, sofern 
eine wiederholte Abstimmung kein ·anderes Ergeb
nis hat, das Los, das der Vorsitzer zi·eht. 

(5) · Die Ausschreibung einer Pfarrstelle oder die 
Bildung eines Wahlaufsatzes kanri unterbleiben, wenn 
sich der Kirche:nvorstand mit 3/4-Meh:rheit seiner Mit
glieder auf einen Namen einigt: Dieser Beschluß ist 
eine Wahlhandlung, an der der Bischof gemäß Abs. 4 
Satz 1 teilnimmt. Der Beschluß bedarf ·der Genehmi
gung des Kiri:henrates. Mit ider Genehmigung gilt die 
Wahl als vollzogen. 

(6) In ·den Gemeinden der Hauptkirchen tritt an 
die Stelle des Bischofs der Hauptpastor der Gemeinde. 

§ 4 
(1) Für ·die Wahl eines Hauptpastors tritt an die 

Stelle des Kirchenvorstandes der in Art. 46 der Kir
chenverfassung vorgesehene W ahlausschuß. 

(2) Bewerbungen werden nicht entgegengenommen 
m1d 'VVahlpredigten nicht gehalten. · 

(3) Zur Vorbereitung der Wahl stellt der Bischof 
eine Liste geeigneter Theologen auf und erstattet über 
sie dem Wahlausschuß Bericht. 

(4) De.r Wahlausschuß stellt den Wahlaufsatz von 
zwei bis vier Personen auf. Er ist an die Liste des 
Bischofs nicht gebunden. Der Kirchenrat hat sich 
innerhalb eines Monats über :den Wahlaufsatz zu 
äußern. Er kann dessen Abänderung verlangen. 

(5) Für das weitere Verfahren .gelten die Bestim
mungen des § 3 Abs. 3 bis 5 entsprechend. 

§ 5 
(1) Das Ergebnis jeder Wahl :ist unverzüglich dem 

Kirchenrat mitzuteilen. Der Kirchenrat hat -di·e Beach
tung der Wa:hlvorschriften nachzuprüfen. Bei einem 
Verstoß gegen Formvorschriften ist die \Yl ahl nur zu 
'.lvi1ederholen, wenn ohne :den Verstoß das Ergebnis 
der Waihl erkennbar ein anderes gewes·en wäre. 

(2) Einsprüche g:eg~n die '\Vahl sind dem Kirchenrat 
innerhalb einer Woche mit schriftlicher Begründung 
einzureichen. Der Kirchenrat entscheidet endgültig. 

§ 6 
Hat -der Kirchenrat eine Gemeindepfarrstelle zu be

setzen, s-o hat der von ihm in Aussicht genommene 
Pasto·r in ider Gemeinde ·eine Gastpredi-gt und eine 
Katechese zu halten. -Innerhalb zweier \Vochen nach 
der Gastpredigt kann der Kirchenvorstand schriftlich 
Einwendungen erheben. Diese können sich nur auf 
Gabe, Lehre oder Wandel des in Aussicht genomme
nen Pastors beziehen. De·r Kirchenr.at weist die Ein
wendungen dem Kollegium der Hauptpastoren zur 
Begutachtung zu. Da:nn entscheidet er mit-schriftlicher 
Begründung endgültig. 

§ 7 
Pfarrstelilen, die -den Aufgaben der Gesamtkirche 

dienen, werden vom Kirchenrat besetzt. Sofern durch 
Oridnungen der gesamtkirchlichen Pfarrstellen diesen 

- Beiräte · zugeordnet sind; si-nd sie vorher zu hören. 
Die Fürbitte vor der Berufung wird vom Kirchenrat 
angeordnet. 

§ 8 
(1) Jeder durch Wahl oder Besetzungsbeschluß des 

Kirchenrates für eine Pfarrstelle vorgesehene Pastor 
wird durch den Kirchenrat berufen. · 

(2). Der Berufene wird vom Bischof in sein Amt 
eingeführt. Am Tage der Einführung wird ihm die 
Berufungsurkun·de ausgehändigt. 

(3) Den Zeitpunkt der Berufung in den hamburgi
schen Kiirchendienst bestimmt der Kirchenrat. 

§ 9 
Das Dienstverhältnis als Pastor wird durch die erst

mal.ige Berufung als Dienstverhältnis auf . Lebenszeit 
hegründet. 

§ 10 
Dieses Gesetz kann nur mit verfassungsändernder 

Mehrheit geändert werden. 

§ 11 

Dieses Gesetz tritt am 31.- Oktober 1959 in Kra.ft. 

üb ergangsb estimmung 

§ 12 

Der Kirchenrat stellt alsbald die Reihenfolge der im 
§ 1 Aibs. 2 genannten BesetzungsfäHe fest; 

H am b ur g, den 18. Juni 1959 

Der Landeskirchentat 

(202) 
Hage meister, Vizepräsident ~ 

2 .. Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes 
betr. die Pensionierung von Anstalts- und Veireins
geistlichen vom 14. März 1929 in der Fassung vom 

14. Februa~ 1952 
(Beschluß der Landessynode vom 11. Juni 1959) 

I. . 

Das Kirchliche Gesetz betr. die Pensionierung von 
Anstalts- und V er eins geistlichen vom 14. März 1929 
(Amtlicher Anzeiger S. 303) in der Fassung vom 
14. Februar 1952 (GVM S. 16) wird wie Jolgt ge
ändert: 

Artikel 1 

§ 1 erh.ält folgende Fassung: 
„Die Versorgung (Ruhegehalt und Hinterbliebe
nenbezii-ge) 
1. des Vorstehers des Vere-ins für Innere Mission 
2. des Vorstehers des Rauhen Hauses 
3. des Direktors der Alsterdorfer Anstalten 
4. des Rektors -des Vereinigten Evangelisch-luthe

rischen Diakonissenmutterhauses in Hamburg 
5. ·der theologischen Mitarbeiter des Deutschen 

Evangelischen Missionsrates 
kann, soweit die Genannten Geistliche sind, auf 
den mit Zustimmung des Geistlichen von derbe
treffenden Anstalt gestellten Antrag nach Maß
gabe der nachstehenden Bestimmungen von der · 
Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate durch die Kirchenhauptkasse gezahlt wer
den." 

Artikel 2 
Nach § 1 wird folgender § 1 -a neu einge.fügt: 

„ über den Antrag entscheidet der Landeskirchen
rat mit Zustimmung -des Hauptausschusses. 
Dem Antrag soll insbeson,dere nicht stattgegeben 
werden,· · 
a) soweit die Versorgung des Geistlichen auf 

andere W1eis·e gewährleistet ist, - · 
b) wenn der Geistliche im Zeitpunkt der Antrag-

stellung älter als 45 Jahre ist, -
c) wenn auf Grund eines amtsärztlichen: Gut

achtens Bedenken wegen des Gesundheits
zustan-des ides Geistlichen hestehen." 
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sprochen, so sind die daraus entstandenen Akten un
verzüglich nach Abschluß des Verfahrens dem Landes
kirchenrat einzusenden mit ·dem Antrag, .eine Ent
scheidung über -den Fortbestand des Anspruchs auf 
Versorgung zu treffen. Die Entscheidung fällt der 
Disziplinarausschuß des Landeskirchen·rats ·nach münd
licher Verhandlung, zu der der Beschuldigte zu laden 
ist. 

(2) Gegen die Entscheidung steht dem Beschuldigten 
die Beschwerde an den Disziplin.arhof frei. · 

(3) Die Bestimmungen des Kirchlichen Gesetzes be
treffend das DiszipB.narverfahren bei Amtsvergehen 
von Geistlichen der· Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate gelten sinngemäß. 

§ 6 
'\Venn dem Landeskirchenrat ein Amtsvergehen 

eines versorgungsberechtigten Geistlichen . bekannt 
wirid, wegen dessen er gegen einen Geistlichen der 
Evangelisch-lutherischen Kirche im Ham:hurgischen 
Staate ein Disziplinarverfahren einleiten würde, so hat 
er das Recht, ein Verfahren einzuleiten, in dem unter 
sinn.gemäßer Anwendung des in§ 5 Abs. 3 genannten 
Gesetzes üiber den Fortbestand des Anspruchs auf 
Versorgung· zu en-tscheiden ist. 

§ 7 
Gibt ein versorgungsberechtigter Geistlicher seine 

SteHung bei d.er Anstalt nder .dem Verein auf, so .ver
liert ·er dadurch zugleich seine Versorgungsansprüche 
gegen die Evangelisch-lutherische Kirche im Hambur
gischen Staate. In besonderen Fällen kann.der Landes
kirchenrat eine Erstattung der nach.§ 4 gezahlten Bei
trä,ge bis zur voUen Höhe beschließen. 

§ 8 
Bei einer Aufhebung oder einer Änderung dieses 

Gesetzes, durch die die Rechte der im Anstellungs
verihältnd:s be.fiinidlichen Versorgungsrberechtigten be
rührt werden, ist auf eine Zurückzahlung oder ent
sprechende Ermäßigung .. der gemäß § 4 gezahlten oder 
zu zahlenden Beiträge Bedacht zu neh111en. 
(211) . 

4. Verordnung 
betr. Gründung der Ge,meinde der Bethlehem-Kirche 

zu Hamburg 

§ 1 
(1) Mit Wirkun;; vom 1. Oktober 1959 wird der 

N ordteH der Kirchengemeinde Eimsbüttel und der 
Südwesttedl der Kirchengemeinde Hoheluft von diesen 
abgetrennt und als selbständige „ Gemeinde der Beth-
lehein-K.frche zu Hamburg" gegründet. · · 

(2) Die Gemeinde .der Bethlehem-Kirche ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

§ 2 
Die Grenze der Gemeinde der Bethlehem-Kirche 

verläuft vom Norden wie folgt: Von der Kreuzung 
Henning'-Wulf-\Veg / Christian-Förster-Straße süd
ostwärts hinter · den Häusern . auf der Nordostseite 
des Wiesingerweges über die Gärtnerstraße, hinter den 
Häusern auf der Südwestseite der Kottwitzstraße über 
die Bismarckstraße bis zum Isebekkanal, südwestlich 
auf der Mitte des Isebekkanals bis zur Osterstraße, 
auf der Mitte der Osterstraße bis zum Heußwerg, nord
ostwärts hinter den Häusern auf der Südostseite des 
Heußweg und der Eichenstraße 1bis zur Ötterstbek
aUee, hinter den Häusern auf .der Südostseite der 

Ottersbekallee bis zur U nnastraße, nordwestlich hinter· 
den Häusern auf der Südwestseite der U nnastraße bis 
zur Kreuzung Heuß.weg/Eidelstedter Weg, ostwärts 
hinter den Häusern auf der Nordseite der Quickborn- . 
straße in gerader Richtung bis zur Kreuzung Hennring
Wulf-W eg/ Ghristian-F örster-Straße. 

§ 3 
Zur Gemeinde der Bethlehem-Kirche treten von der 

Kiirchengemeinde Eimshüttel über: 
1. Pastor Helmut Schultz 
2. Eine Pastorenstelle (z. Z. unbesetzt) 
3. Kirchenmusiker Heinz Schneider 
4. Gemeindehelferin J ohainna Lorenzen 

§ 4 
(1) Die Kirchenvorsteherwahl findet am 11. Oktober 

1959 sfatt. Gemäß § 4 des Kirchenvorsteherwahlgeset
zes vom 13. Mai 1959 setzt der Kirchenvorstand der 
Gemeinde Eimshüttel (Muttergemeinde) die Zahl der 

·in ·der abzutrennenden Gemeinde der Bethlehem
Kirche ·zu Hamburg zu wählenden Kirchenvorsteher 
fest und setzt :gemäß § 7 .für jede Wahlstelle einen 
Wahlvorstand ·ein. Der gesamte Wahlakt ist gemäß 
§ 35 unter Anwendung .des Kirchenvorsteherwahlge-
setzes vom Kirchenvorstand der Gemeinde Eimsbüttel 
durchzuführen. 

(2) Bis zur Konstituierung des neuen Kirchenvor
standes führt der Kirchenvorstand ·der Gemeinde 
Einisbüttel ·die Geschäfte der Gemeinde der Bethle-
hem-Kirche zu Hamburg. · 

§ 5 
Zur Gemeinde der Bethlehem-Kirche gehört 

das Kirchengrundstück Alardusstraße/Eppendor
fer Weg mit Kirche (im Ba.u) und Pastorat mit 
Gemeinderäumen. 

§ 6 
Di1e Aufteilung des. Vermögens findet zwischen den 

beteiligten Kirchenvorständen ·im Einvernehmen mit 
dem Kirchenrat statt. 

§ 7 
Die Kirchenbuchführergeschäfte der Gemeinde der 

Bethlehem-Kirche werden bis zur Berufung eines 
Kirchenbuchführers vom Kirchenbüro der Kirchen
gemeinde Eimshüttel geführt. 

Hamburg, den 28. Mai 1959 

(102) 

Der Landeskirchenrat 
Hage meister, Vizepräsident 

5. Verordnung 
betr. Gründung de.r Paulusgemeinde 

zu Hamburg-Hamm 

§ 1 
(1) Mit Wirkung von 1. Oktober 1959 wird der 

N nrdostteil der Dreifaltigkeitsgemeinde zu Hamburg
Hamm von der; Muttergemeinde abgetrennt und als 
selbständige Kirchengemeinde „Paulus;gemeinde zu 
Hamburg-Hamm" gegründet. 

(2) Die Paulusgemeinde zu Hamburg-Hamm ist eine · 
Körperschaft ·des öffentlichen Rechts. · 

§ 2 

Die Trennungslinie der Dreifaltigkeitsgemeinde ·zu 
Hamburg-Hamm und der Paulusgooieinde ·zu Ham
burg-Ham:m verläuft wie fo.Lgt: Im Süden von der 



Hammer Straße auf der Mitte der Sievekingsallee bis 
zur Stoeckhardtstraße, im Westen hinter den Häusern 
auf der Westseite der Stoeckhardtstraße nördlich bis 
zur Lübecker Bahn. 

§ 3 
Zur Paulusgemeinde zu Hamburg-Hamm treten von 

der Dreifaltigkeitsgemeinde zu Hamburg-Hamm über: 
1. Pastor Richard Müsing 
2. Pastor Hans-Jürgen Wenn 
3. Kirchenmusiker Carl-Hermann' Schröder 
4. Eine Gemeindehelferinnenstelle (z. Z. unbe

setzt) 
5. Kirchendiener Georg Heimann 

§ 4 
(1) Die Kirchenvorsteherwahl findet am 11. Oktober 

1959 statt. Gemäß § 4 -des Kirchenvorsteherwahlgeset
zes vom 13. Mai 1959 setzt der Kirchenvorstand der 
Dreifaltigkeitsgemeinde zu Hamburg-Hamm (Mutter
gemeinde) die Zahl ·der in ·der abzutrennenden Pa:ulus
gemeinde zu Hamburg-Hamm zu wählenden Kirchen
vorsteher fest und setzt gemäß § 7 für Jede Wahlstelle 

.. einen "\Vahlvorstand · ein. Der gesamte Wahlakt ist 
gemäß § 35 unter Anwendung .des Kirchenvorsteher
wahlgesetz:es vom Kirchenvorstand .der Dreifaltigkeits
gemeinde zu Hamburg-Hamm ,durchzuführen: . . 

(2) · Bis zur Konstituierung des neuen Kirchenvor
standes führt der Kirchenvorstand der Dreifaltigkeits
gemeinde zu Hamburg-Hamm die Geschäfte 1der Pati
luSigemeinde zu Hamburg-Hamm. 

§ 5 
Zur Paulusgemeinde zu Hamburg-Hamm. gehören: 

die Pauluskirche 
·das Pastorat Quellenweg 10 und 
das Gemeindehaus Caspar-Voght-Straße/Quellen-
weg 

§ 6 
Die Aufteilung des Vermögens findet zwischen den 

beteiligten Kirchenvorständen im Einvernehmen mit 
dem Kirchenrat statt. · 

§ 7 
Die Kirchenbuchführergeschäfte der Paulusgemeinde 

zu Hamburg-Hamm werden weiterhin vom Kirchen
büro der Dreifaltigkeitsgemeinde zu Hamburg-Hamm 
geführt. · 

Hamburg,· den 28. Mai 1959 

(102) 

Der Lanideskirchenrat 
' Hage meister, Vizep~äsident 

6. Verordnung 
betr. Gründung der Philippusgemeinde 

zu Hamburg-Horn 

§ 1 
(1) Mit Wirkung vom 1. Oktober 1959 wird der 

Nordostteil der Kirchengemeinde Horn (Pfarrbezirk 
der Philippuskirche von der Muttergemeinde abge
trennt und als selbständige Kirchengemeinde ·„Phi
lippus.gemeinde zu Hamburg-Horn" gegründet. 

(2) Die Phi'lippusgemeinde zu Hamburg-Horn ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

§ 2 
Die Trennungslinie -der Kirchengemeinde Horn und 

der Philippusgemeinde zu Hamburg-Horn verläuft 
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von Norden nach Süden wie folgt: Von der Bundes
autobahn hinter den Häusern ·an der Ostseite der 
Rennbahnstraße und an der Nordostseite der Straße 
Hermannstal bis zur Legienstraße, wobei die Häuser 
Hermannstal 1-9 (Badesches Stift) bei der Philippus
gemeinde zu Hamburg-Horn bleiben. 

§ 3 
Zur Philippusgemeinde zu Hambur.g-Horn treten 

von der Kirchengemeinde Horn über: 
1. Pastor Werner Fischer 
2. Diakon Rudolf Hose 
3. Kirchenmusikerin Helga Lühmann 
4. Gemeindehelferin J ohanna Schlenther 
5. Kirchendiener Fritz Jakobeit 

§ 4 
(1) Die Kirchenvorsteherwahl findet am 11. Oktober 

1959 statt. Gemäß § 4 des Kirchenvorstehetwahlgeset
zes vom. 13. Mai 1959 setzt der Kirchenvorstand der 
Gemeinde Horn (Muttergemeinde) die Zahl der in der 
abzutrennenden Philipptisgemeinde zu Hamburg-Horn 
zu. wählenden Kirchenvorsteher fest und setzt gemäß 
§ 7 für jede WahlsteUe einen Wahlvorstand ein. Der 
gesamte Wahlakt ist gemäß § 35 unter Anwendung 
des Kirchenvorsteherwahlgesetzes vom Kirchenvor
stand der Gemeinde Horn durchzu:fiiJhren. 

(2) Bis zur Konstituierung des neuen Kirchenvor
standes führt der Kirchenvorstand der Gemeinde 
Horn die Geschäfte der Philippusgemeinde zu Ham-
burg-Horn. ·. · · 

§ 5 
Zur Philippusgemeinde zu Hamburg-Horn gehören 

·die Philippuskirche und 
das Pastorat Querkamp 51. 

§ 6 
. Die Aufteilung des Vermögens findet zwischen den 

beteiligten Kirchenvorständen im Einvernehmen ·mit 
dem Kirchenrat statt. · 

§ 7 
Die Kirchen:buchführergeschäfte .der Philippus

gemeinde zu Hamburg-Horn werden weiterhin vom 
Kirchenbüro der "Kirchengemeinde Horn geführt. 

H am b u r g , den 28. Mai 1959 

(102) 

Der. Landeskirchenrat 
H a g e m e i s t e r , Vizepräsident 

7. Verordnung 
betr. Gründung der Kirchengemeinde 

:Nord-Langenhorn 

§ 1 
(1) Mit Wirkung vom 1. Oktober 1959 wird .der 

Nordteil der 'Kirchengemeinde Langenhorn von der 
Muttergemeinde _abgetrennt und als. selbständige Kir
chengemeinde „N ord-Langenhorn" · gegründet. Die 
Muttergemeinide führt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1959 den Namen Kirchengemeinde „Ansgar-Larigen
horn". 

(2) Die Kirchengemeinde Nord-Langenhorn ist eine 
Körperschaft ·des öffentlichen Rechts. · 

§ 2 
Die T rennung.slinie der Kirchenge1n.einde Ansgar

Langenhorn und der Kirchengemeinde Nord-Langen-
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horn verläuft von Osten nach Westen wie folgt: 
Von der Brücke über den R;aakmoorgraben auf der 

Mitte ides Grützmühlenweges bis zur Kreuzung Koor..; 
ten:kamp/Weg Nr. 651, in nordwestlich.er Richtung bis · 
zur Kreiuzung Wfüdenmoorweg/Fritz-Schumacher
.Allee, auf der Mitte des Wördenmoonyeges westlich 
bis zur Hochbahn, auf dem Bahndamm nördlich bis 
zur überfirhrung Foorthkamp/lmmenhMen .·westlich 
bis zum Knick -des Bornhaches, auf dem Bornbach 
südwestlich bis zur Tarpenbek. 

§ 3 
Zur Kirchengemeinde Nord-Langenhorn treten von 

der Kirchengemeinde Langenhorn über: 
1. Pastor Helmut Horn 
2. Pastor Karl Schlicke 
3. Pastor Gerhard Pahl 
4. Diakon Horst Zielasek 
5. Diakon Volkmar Lange 
6. Kirchenmusiker Hans-} oachim Launer 
7. Kirchen.m:usiker Walter Gödecke 
8. Genieinidehelferin Käthe Wischnewski 
9. Kirchendiener Gustav Roß 

10. Eine Kirchendienerstelle (z. Zt. unbesetzt) 

§ 4 
(1) Die Kirchenvorsteherwahl findet am 11. Okto

ber 1959 statt. Gemäß § 4 des Kirchenvorsteherwahl
gesetzes vom 13. Mai 1959 setzt der Kirche.nvorstan_d 
der Gemeinde Langenhorn (Muttergememde) die 
Zahl der in der abzutrennenden Gemei,nde Nord-Lan
genhorn zu wählenden Kirchenvorsteher fest und setzt 

gemäß § 7 für j.ede Wahlstelle einen Wahlvorstand ein. 
Der gesamte Wahlakt ist gemäß § 35 unter Anwen
dung ides Kirchenvorsteherwahlgesetzes vom Kirchen
vorstand der Gemeinde Langenhorn durchzuführen. 

(2) Bis zur Konstituierung ·des neuen Kirchenvor
standes führt der· Kirchenvorstan1d der Gemeinde Lan
genhorn · die Geschäfte der Gemeinde Nord-Langen
horn. 

§ 5 
Zur Kirchengemeinde Nord„Langenhorn gehören 

die St. J ür.genkirche 
die· Broder Hinrick-Kirche 
das Pastorat Eichenkamp 14 
das Pastorat T angstedter Landstraße 218 und 
das Pastorat Fibigerstraße 107 

§ 6 
Die Aufteilung des Vermögens findet zwischen den 

beteiligten Kirchenvorständen im Einvernehmen mit 
dem Kirchenrat statt. 

§ 7 
Die Kirchenbuch.führergeschäfte der Kirchen-

gemeinde Nord-Langenhorn werden weiterhin vom 
Kirchenbüro der Kirchengemeinde Ansgar-Langenhorn 
geführt. 

Hamburg, den 28. Mai 1959 

Der Landeskirchenrat 

(102) 
H a g e m e i s t e r , Vizepräsident 

II. Von der Landessynode 

Beschlüsse aus der Sitzung der Landessynode 

vom 11. Juni 1959 

Die Landessynode hat in ihrer Sitzun.g vom 11. Juni 
1959 die nachstehenden Beschlüsse gefaßt: · 

1. Das Gesetz über die Besetzung von Pfarrstellen 
wurde angenommen (siehe unter 1.) · 

2. Das Gesetz. betr. die Kirchenkreise wurde ange
nommen. 

4. Die Abrechnung der Kirchenhauptkasse für das 
Rechn.ungsjahr 1957 und der Vermögensnachweis 
per 31. März 1958 wurde genehmigt. 

5. Dem Vertrag über den Austausch von Grund
stücken mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
wurde zugestimmt. 

H a m b u r g , den 18. Juli 1959 

3. Das Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Geset
zes betr. die Pensionierung von Anstalts:.. und 
Vereinsgeistlichen wurde angenommen (siehe 
unter 1.). · (152) 

Der Landeskirchenrat 

Hage meister, Vizepräsident 

III. Verwaltungsanordnungen 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 
1. Einweihung der Hauptkirche St. Jacobi 

Am Sonntag Trinitatis, 24. Mai 1959, wurde die 
wiederhergestellte Hauptkirche St. Jacohi von Ober
kirchenrat Hauptp.astor Drechsler geweiht und ihrer 
Bestimmung wie.der übergeben. 
(510) . 

2. Kirchenmusikerprüfung 
Gemäß Beschluß des Landeskirchem:ats vom 14. Mai 

1959 ist ·den Kirchenmusikern Gottfried Bodammer) 
Kirchengemeinde Finken-Werder und Herbert Lehmitz, 
Kirchengemeinde Ohlsdorf, nach abgelegter Prüfung 
auf Grund derVerordnung über die Leistungsprüfung 
von Kirchenmusikern vom 24. November 1955 das 
Leistungszeugnis als Organist mit Wirkung vom 
1. April 1959 erteilt worden. 
(307) 
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V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

Für die erstmalig zu besetzende Pfarrstelle Mexiko
N ord in Monterrey wird ein junger P.farrer gesucht. 

Auskunft erteilt das Kirchliche Außenamt, Frank
furt/ M., Untermainkai 81, das B.ewerbungen bis.zum 
1. August 1959 erbittet. · 
(202) 

Die Organisten- und Kantorenstelle der Kirchen
gemeinde St. Stephanus ist neu zu 1besetzen. Die sing
freudi.ge Gemeinde, in der die neue Liturgie in ü:bung 
ist, bittet um Meldung von Bewerbern oder Bewer
berinnen mit mindestens B-Prüfung, die 'geeignet und 
bereit sind, den Bau ·der Orgel zu fördern (Mittel 
sind vorhanden), .die Chor- und Singearbeit in d~n 
Gemeinde- und Konfirmandenkreisen auszub.auenund 
sich tätig in idas Lehen der Gemeinde einzufü.gen. 

Die Anstellung richtet sich nach dem Gesetz über 
die Anstellungsverhältnisse der Kirchenmusikerin der 
Hamburgischen Landeskirche vom 17. Juni 1939 in 
der Fassung vom 1. August 1946, die Beso'ldung nach 
der Vergütungsordnung für Kirchenmusiker ·in der 
Fassung vom 19. Dezember 1957. 

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, 
Foto und Zeugnisabschriften sind bis zum 25. Sep
tember 1959 an den Kirchenvorstand St. Stephanus, z. 
Hd. des Vorsitzers Pastor Müller, Hamburg 19, Lutte
rothstr. 98, einzureichen. 
(231) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. An
dreas wählte in seiner Sitzung vom 15. April· 1959 im 
abgekürzten Wahlverfahren unter Leitung von Haupt
pastor D. Witte Pastor Wolfgang Conradi aus Born
höved zum Pastor der Kirchengemeinde St. Andreas. 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Conradi mit Wir-· 
kung vom 1. Juli 1959 in dieses Amt berufen. 

Pastor Conradi wurde am 6. Sonntag nach Trinita
tis, 5. Juli 1959, durch Bischof D. Witte in sein Amt 
eingeführt. Bischo·f D. Witte legte seiner Einfohrungs
ansprache 5. M~se 7, Vers 7-9 zugrunde. Pastor Con
radi predigte über Jes. 43, Vers 1-7. 
(202) . . 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Duls
ber.g wählte in seiner Sitzung vom 28. Juni 1959 im 
ordentlichen \Xlahlverfahren unter Leitung von Haupt
pastor D. Witte Pastor Bernd Zühlke aus Berlin
Niederschönhausen zum Bastor ,der Kirchengemeinde 
Dulsherg. 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Zühlke mit Wir
kung vom 1. Juli 1959 in dieses Amt berufen. 
(202) . 

Die in der Kirchengemeinde St. Nikolai freie P.farr
stelle ist auf Grund § 27 (2) der Verfassung der Evan
gelisch-1utherischen Kirche im Ham:bur.gischen. Staate· 
vom 30. Mai 1923 mit Hilfsprediger Friedrich Märkel 
besetzt worden. Der Landeskirchenrat hat Pastor Mär
ke!. mit Wirkung vom 1. Juli 1959 in dieses Amt beru
fen. 
(202) 

Der. Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Ni
kolai wählte in seiner Sitzung vom 9. Juni 1959 im 
abgekürzten Wahlvedahren unter Leitung von Haupt
pastor Dr; Wölber Hilfsprediger Albrecht N elle zum 
Pastor der Kirchengemeinde .St. NikolaL 

Der Landeskirchenrat hat Pastor. N elle mit Wir
kung vom 1. August 1959 in dieses Amt berufen. 
(202) 

Pastor. Hans-Jürgen Wenn, Pauluskirche zu Hain
burg-Hamm, wurde am Himmelfahrtstage, 7. Mai 
1959, durch Hauptpastor D. Witte in sein. Amt ein-
geführt. · 

Hauptpastor D. Witte legte seiner Einführungsan
sprache J oh. 10, Vers 9, zugrunde. Pastor Wenn pre
digte über Joh. 14, Vers 1-12. 
(202) 

Pastor der Landeskirche Ernst-Erwin Pioch. dem 
Jugendpfarramt zur Dienstleistung zugewiesen, wurde 
am Sonntag Exaudi, 10. Mai 1959, durch Hauptpastor 
D. Witte .anläßlich eines Jugendtreffens auf der Hei
deburg in sein Amt eingeführt. 

Hauptpastor D. Witte legte seiner Einführungs
ansprache Joh. 7, Vers 37 u. 38 zugrunde. Pastor Pioch 
predigte über Lukas 14, Vers 16-24. 
(202) 

Pastor Peter Büttner, Kirchengemeinde . Duls:berg, 
wurde am 3. Sonntag nach Trinitatis; 14. Juni 1959, 
durch Hauptpastor D. Witte in sein Amt eingeführt. 

Hauptpastor D. Witte legte seiner Einführungs
ansprache J es. 41, Vers n, zugrunde. Pastor Büttner 
predigte über Lukas 19, Vers 1-10. 
(202) 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 9. 
April 1959 ist Vikarin Jutta Kastniing zusätzlich mit 
der Seelsorge im Mädchenheim Feuerbergstraße beauf
tragt worden. 
(202) 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Vikarin M.ar,garete Braun, J uge.ndamtsheime, ist auf 
ihren Antrag mit Wirkung vom 1. Juli 1959 in den 
Ruhestand versetzt worden. 
(202) 

Gemeindehe1ferin Ingeborg Wollweber, Kirchen
gemeinde ·Alsterdorf, und Gemeindehelferin Erika 
Heyer, ·Kirchengemeinde Berge·dorf, sind auf ihren 
Antrag mit A.:blauf des 30. Juni 1959 aus dem Dienst 
der Hamburgischen Landeskirche ausgeschieden: 
(235) 

6. Todesfälle 

Nachruf für Landesbischof i. R. D. Dr. SchöHel 
In den Morgenstunden des 28. Mai 1959 hat Gott 

der Herr den Altbischof unserer Kirche 
Professor D. Dr.· Simon Schöffe! 

heim.geruf eri. 
Er ist zweimal ·der Bischof der Evan.gelisch-Lutheri

schen Kirche im Hamburgischen Staate :gewesen. Von 
193·3-1934 und von 1946-1954. Von 1922~1954 war 
er Hauptpastor an St. Michaelis. 

D. Simon Schöffel ist am 22. Oktober 1880 in Nürn
berg ·geboren. Sein Vater war der Amtsgerichts
sekretär Johann Martin SchöHel aus fränkischem Ge-
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schlecht; seine Mutter, eine geborene Bühle, stammte 
aus Schwaben. In der alten Reichsstadt N ümberg hat 
er seine Jugend bis zum Beginn seiner Studien verlebt. 
Wer würde auf solche Heimat nicht stolz sein! 

Er ist ein fröhlicher Student .gewesen, aktiv bei den 
berühmten Bubenreuthern. „Student sein und Studie
ren." Sein Studium 1gehörte ·der Theologie, sein Stu
dium und sein Herz. Zwei Jahre Erlangen, ein Jahr 
Leipzig und noch einmal Erlangen. Sein eigentlicher 
theologischer Lehrer ist der Leipziger Systematiker 
D. 0. Kirn gewesen. D. Schöffels besonderes Interesse 
galt der Kirchengeschichte. Das bewe.isen seine beiden 
Bücher 
„Die Kirchengeschichte der Reichsstadt Schweinfurth'' 

Leipzig 1918 · 
„Kirchengeschichte Hamburgs I" 1929. 
Zwei Bücher von hohem wissenschaftlichem Rang. 
Im Jahre 1931 hat ihm dann auch die Universität Er
langen die ordentliche Professur für Kirchengeschichte 
angetragen. Er lehnte diesen Ruf ab. 

Nach seinen eigenen \,'{/orten „wissenschaftlich nach 
allen Selten of.fen" scheute er Kritik und Zweifel nicht 
und ließ sie auf sich wirken. „Auch mir machte man
ches zu schaffen. Aber niemals wurde ich in einer ge
wissen inneren Grundrichtung .beeinträchtigt ... Die 
Einstellung auf das göttlich Objektive machte mich 
aliem Subjektivistischem gegenüber immer mißtrauisch. 
Ich war glücklich, wenn ich. sehen durfte, daß die 
biblischen Wahrheiten ungebrochen bestehen konn
ten." So kennen wir ihn aus seiner Hamburger Zeit, 
aus seinen Predigten und Vorträgen und --:-- alles zu
sammengefaßt - aus seinem schönen Büchlein „Die 
Herrlichkeit der Bibel". 

Nach zwei Vikariaten in einem Dörfchen bei Ans
bach und einem von Mauern und Türmen umgebenen 
Städtchen bei Gunzenhausen wurde er Hofkaplan des 
Fürsten Erbach-Schönberg in Hessen. Dann rief ihn . 
die Heimat zurück. Zweieinhalb Jahre gab er als Ka
techet in den Nürnberger Simultanschulen ,den Reli
gionsunterricht, bis zu 30 Wochenstunden. „Damals 
wurzelte die Liebe zum Unterrichten in mir ein." 

Am Sonntag J udika 1909 wurde er als 4. Pfarrer in 
Schweinfurth „installiert". GlückseHge Zeit des ersten 
Pfarramts und des jungen Hausstandes! Im Mai 1909 
holte er die Braut heim, Maria Frieda Linder aus Met
zingen. Verlobt hatte er sich in Baid Boll. Zu Bad Bol! 
hat er zeitlebens in Verbindung gestanden und nach 
seinen eigenen Worten den beiden Blumhardts viel 
für seine Theologie unp Frömmigkeit verdankt. In 
den zwölf Jahren seiner Schweinfurther Pfarramtstätig
keit rückte D. Schöffel zum Dekan auf. Da war .nun 
beides, das Wirken in der eigenen Gemeinde und in 
der großen Diözese. Nach dem Zusammenbruch 1918 
hat er ·maß.gebend an ·der neuen Verfassung der Baye
rischen Landeskirche mitgearbeitet. Im Oktober 1918 
erwarb er .den Licentiaten-Titel, nachdem er schon 
vorher im Juni 1916 das philosophische Doktor
examen ·gemacht hatte. 

Aber :dann wurde er zum Hauptpastor an St. Micha
elis nach Hamburg berufen. Am Tage seiner Einfüh
rung durch den damaligen Senior D. Rode verlieh 
ihm die Theologische Fakultät zu Erlangen die Würde 
des Ehrendoktors .der Theologie. 

D. Schöffel hat vom Hauptpastorenamt sehr hoch 
gedacht und tins immer wieder ermahnt, die Einrichtu,ng 
des Hauptpastorenkollegiums, das. es in dieser Form 
ja nur in Hal1lbur.g. gibt, niemals preiszugeben. Das 
Hauptpastorena:int .gibt Freiheit zur wissenschaftlichen 
Arbeit, Ihm ist ·die Ausbildung ·des · theologischel.1 
N achwuthses anvertraut, es hat teil an der geistlichen 
Leitung unserer Kirche, ohne ·daß die Hauptpastoren 
Superintendenten oder Pröpste mit vielen Verwal
tungsaufgaben sind. Das schien ihm eine von den Vä·· 

tern in großer Weisheit geschaffene Einrichtung zu 
sein, deren wir uns nie beigeben soHten. 

Am 18. März 1929 wurde D. Schöffel Präsident der 
Landessynode und hat dieses Amt in sachkundiger 
Beherrschung ·der Materie bis zu seiner \Ylahl zum 
Landesbischof .innegehabt. 

Dann kam die Stunde, in der er der erste Hambur
ger Bischof wurde (29. Mai 1933). Es war das Jahr der 
„Machtergreifung" Hitlers. Man kann heute nur mit 
schmerzlicher Bek1ommenheit jener Tage gedenken, in 
denen sfch auch die kirchenpolitischen Ereignisse 
förmlich überstürzten. Ludwig Müller. wurde Reichs
bischof. Die Deutschen Christen forderten 51 O/o der 
Synodensitze. In Wittenberg tagte, ziemlich ratlos, die 
National-Synode. Es .geschah ·die „Sportpalast-Ver
sammlung" und anderes Bekümmernde mehr. D. 
Schöffel wu11de Landesbischo.f, er wurde ohne sein 
Wissen (er befand sich auf Urlaub :am Bodensee) 
Hambur.gischer Staatsrat, er ·wurde Reichskirchen
minister in Berlin. Letzteres auf ausdrückliches Bitten 
der Landesbischo1fe Meiser, Wurm und Marahrens. Ein 
steiler Aufstieg und ein schwerer Sturz. 

Am 1. März 1934 ist er als Landesbischof zurück
getreten „aus dem einzigen inneren. Grunde, weil er 
nicht mehr .die Entwicklung des kirchlichen Lebens, 
wie sich ihm dieses .gerade in der letzten Zeit erschlos
sen hat, mit seiner Verantwortung zu decken ver
mochte". 

Bei den Akten befindet sich ein langer Bericht über 
· eine Reihe von Beschwerden, die D. Schöffel im Na
men der Kirchenführer dem ·damaligen Reichsbischof 
vorzutragen hatte. Wenn man das heute liest! Fast 
noch wichtiger ist ein-Bericht über ·die Lage der Ham
burgischen Kirche im Jahre 1933, über den Kirchen
kampf und die Ereignisse, die zum Sturz des Landes
bischo.fs führten. Doch das bleibt soäterer Kirchen-
geschichtsschreihung vorbehalten. ~ 

Es kam der Krieg. D. Schöffel verlor bei der großen 
Zerstörung Hamburgs sein Hauptpastorat. Die St. 

· Michaeliskirche war unbenutzbar geworden. Er sam
melte· seine Gemeinde zuerst im Keller unter der 
Kirche und ·dann im Gemeindehaus, dessen Saal er 

/dazu herrichtete. 

Im Jahre 1945 übergab Bischof Tügel seine Voll
machten a1n das Kollegium der Hauptpastoren. D. 
Schöffel, D. Knolle und Dr. Herntrich bildeten die 
Kirchenleitung. Neue Kirchenvorstände, die neue Sy
nnde und ·ein neuer Kirchenrat wurden .gewählt, uqd 
D. Schöffel zum zweiten Male Bischof der Hambutg'i
schen Landeskirche. Dieses Amt hat er bis zum 
27. November 1954 wahrgenommen. 

Durch alle kirchenpolitischen Wirren hindurch ist 
-D. Schöffe! ohne Unterbrechung Hauptpastor an St. 
Michaelis gewesen. Man gibt ihm den Rang, der ihm 
gebührt, wenn man ihn ·den großen Predigern Ham
bur·gs zuzählt. Er pflegte lange Predigten zu halten, 
die er sorgsam ausarbeitete und aufschrieb. Und ·dann 
strömten. sie in gleichmäßigem Fluß ider Rede, als ent
stünden sie eben erst auf ·der Kanzel. In diesen Predig
ten sprach der Theologe, ·der Bekenner, der Apologet 
und in immer stärkerem Maße der Seelsorger. Und 
immer war ·die St. Michaelis-Kirche gefüllt, Jahr um 
Jahr. Er predigte immer an ;drei Sonntagen nachein
ander. Er 1hatte eine .große Personalgemeinde von 
überall her; aber er liebte ·das Gängeviertel ebenso 
wie die Häuser der Vornehmen. Von diesem Manne 
sind \Veitreichende Wirkungen ausgegangen. Wir den
ken an die Kampfzeit des Christlichen Elternbundes„ 
den Freidenkerkampf, in dem er in vorderster Linie 
stand. Wir ·denken .an ·die Bibelstunden im Hause 
Oesterreich. Wir erinnern uns des großartigen Vor
trags „Hamburg und die Reformation" bei der 400-



Jahrfeier 1929. Aber die Mitte seines Amtes war die 
Predigt, und das Herzstück seiner Predigt war der 
Artikel von der Vergebung der Sünden in Christi Blut 
und Tod. 

Am 1. Juni haben wir am Sar.ge unseres Altbischofs 
in seiner lieben Michaeliskirche, die er no~h selber im 
Jahre 1952 wiedergeweiht hatte, den Trauergottes
dienst gehalten. \X/ir haben dabei das \Vort ge
sprochen, das er uns selber am Sar.ge des Bischofs 
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D. Herntrich zugerufen hat: „Unsre Trübsal, die zeit
lich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle 
Maßen gewichtige Herrlichkeit." (2. Kor. 4,17) 

Seine letzte Ruhestatt fand er an der Seite seiner 
ihm um 10 Jahre vorauf.gegangenen Gattin in Metzin
gen. 

Die Losung des Todestages: Sprüche 14,32 
„Der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost". 

(203) D. Witte 

VI. Mitteilungen 
1. Steuerliche Behandlung der Vertretun.gskosten 
Aus gegebener Veranlassung wird darauf hingewie

sen, daß alle Vertretungskosten als Arbeitslohn an.zu
sehen und daher lohnsteuerpflichtig sind. 

Dabei ist zu unterscheiden: 
1. Steht der Vertreter bei einem Dritten im Beschäf

tigungsverhältnis, so ist grundsätzlich bei der 
Zahlung von Vertretungskosten die Vorlage 
einer zweiten Lohnsteuerkarte erforderlich. In 
diesem Falle sind 20 °/o Lohnsteuer und auf die 
Lohnsteuer 8 O/o Kirchensteuer einzubehalten. 

2. Steht der Vertreter nicht bei einem Dritten in 
einem Beschäftigungsverhältnis (z. B. Studenten, 
Kirchenmusikschüler, Hausfrauen), so ist es 
zweckmäßig, ·daß der Vertreter sich eine Lohn
steuerkarte beschafft. In diesem Falle wird die 
Lohnsteuer nach der Tagestabelle einbehalten. 
Die Steuer 'beträgt dann bei DM 10,- etwa Divl 
0,15. 

3. Wird weder eine 1. noch eine 2. Lohnsteuerkarte 
vorgelegt, so sind in jedem Falle 20 O/o Lohn
steuer und darauf 8 °/o Kirchensteuer einzubehal-:
ten und abzuführen. 

Alle Vertretungen sind im Lohnkonto namentlich 
aufzuführen, und zwar jeweils für die Zeit vom 1. Ja
nuar bis zum 31. Dezember e~nes Jahres. 

Sozialversicherungsbeiträge werden im .allgemeinen 
für die Vertretungskosten nicht abzuführen ·sein. Im 
Zweifdsfalle ist :bei der Personalabteilung des Landes
kirchenrates n:achzufragen. 
(240) 

(361) 

3. 

2. . Kollektenergebnisse 
(siehe Seite 64) 

Verkauf eines Antependiums 
, Eine Hamburgische Kirchengemeinde bietet ein gut 
erhaltenes grünes Antependium 107 X 90 mit dem 
Weinstockmotiv (Gobelinweberei) und eine Kanzel
pultdecke zum Preise von DM 150,- zum Verkauf 
an. Das sehr gut erhaltene Antependium kann im 
Kirchlichen Kunstdienst, Hamburg 1, Bugenhagen
straße 21, besichtigt werden. 
(515) 

VII. Berichtigungen 
Anderungen im Pastorenverzeichnis 1959 

Seite 1: Unter „Landesbischof" ist einzusetz·en: 
„Witte, Karl, BischO'f, Hauptpastor, D., 
13, Alte Rabenstraße 23, Ruf: 44 30 25, St. 
Petri 32 0118". 

Seite 1: Unter „ Landeskirchenrat" ist einzusetzen: 
„Witte, Karl, Bischof, Hauptpastor, D., 13, 
Alte Rabenstraße 23, Ruf: (privat) 44 30 25, 
Amt: 32 18 31, St. Petri: 32 0118. Sprech
stunden: nach Vereinbarung. 

Seite 3: Nach der Eintragung „Baua;bteilung" i·st ein
zusetzen: „Grundstücksabteilung (Wohn
raum und Versicherung·en) Amtmann Willy 
Schulz, privat: 13> Innocentiastraße 37, Ruf: 
443244". 

Seite 5: Unter „Pastor Büttner, Peter (Dulsberg)" ist 
unter III) einzusetzen: „14. 6. 59". 

Seite 5: Zwischen der Eintragung von „Pastor Cla
sen, Rainer (Eilbek-Friedenskirche)" und 
„Pastor Dahm, Otto (Eimsbüttel)" ist einzu
.fügen: „Pastor Conradi, Wolfgang (St. An
·dreas), 13, Bogenstraße 28, Ruf: 45 78 29, 
Sprechstunden: Montag und Donnerstag 
9-10 Uhr, freitags 18-19 Uhr, I) 11. 5. 26, 
II) 9. 10. 55, III) 5. 7. 59". 

Seite 7: Unter „Pastor Krause, Werner (Harveste
hude)" ist zu streichen: „Mittelweg 148, Ruf: 
44 45 35". Dafür ist einzusetzen: „Heimhuder 
Straße 83, Ruf: 44 68 40". 

Seite 8: Zwischen der Eintragung von„Pastor Maatz, 
Erich (Alt-Cuxhaven)" und „Pastor Malsch, 
Carl (Studentenpfarramt)" ist ein.zufügen: 
„Pastor Märkel, Friedrich (St. Nikol:ai), 39, 
Blumenstraße 34, Ruf: ---, Sprechstun
den---, I) 17. 4. 27, II) 14. 4. 57, III) --

Seite 9: Zwischen ider Eintragung von „Pastor Muus, 
Friedrich (Nettelnburg)" und „Pastor Ner
ling, Mark, Dr. (Sozialpastor)" ist einzufü
gen: „Pastor Nelle, Albrecht (St. Nikolai), 
39, Sierichistraße 96, Ruf: 48 07 64, Sprech
stunden: ---, I) 1. 3·. 31, II) 30. 3. 58, III) 

Seite 10: Unter „Pastor Scholz, Walther (St.-Pauli
Süd)" ist nach der Anschrift „Hbg.-Wands
bek, Hammer Str. 34 a I" einzufügen: „Ruf: 
68 31 55". Die Sprechstunden sind zu strei
chen. Dafür ist einzusetzen: ,„Sprechstunden 
Pinnasherg 81, Montag: 16-17 Uhr, Mitt
woch: 17-18 Uhr und Freitag: 18-19 Uhr. 
Ruf nur während .der Sprechstunden: 
„3138 77". 
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Gemeinde 

1. Hauptkirchenkreis 
1. St. Pet:i:i ••••••••••••••••• 
2. St. Nikolai ••••••••••• ; •.. 
3. St. Katharinen •••••••••••• 
4.- St. Jacobi .••••••••••••••• 
5. St. Michaelis ••• , •••••••••. 
6. St. Pauli.Süd -••••••••••••• 
7; St. Georg .•• „ •. „ ••••••.• 
8. Finkenwerder •••••••••••• ~ 
9. Moorburg •••• , ••• , , , •• , •• 

II. Westkreis 
10. St. Pauli•Nord , • , ••••••••. 
11. Eimsbüttel ..•............... 
12. Eimsbüttel-Apostelkirche ... 
13. „ St. Stephanus 
14. Harvesteh:Ude -••••••• , ••••• 
15. St. Andreas ••• ,., •• ,,, ••• ,_ 
16. Hoheluft ••••••••• , ••••••• 

III. Ostkreis 
- 17. St. Gertrud ••••••••••••••• 

18. Uhlenhorst •••••.••••••••• 
19. Eilbek•Friedenskirche .• : •••. 
20. Eilbek.Vei:söhnul)gskirche.,. 
21. Alt•Barmbek .-•••••• ~ ••••.. 
22. West•Barmbek ••••••••••.• 
23. Nord•Barmbek •••• , ••••••• 
24. St. Gabriel ••••............ 
25. Dulsberg ........ , •••••••• 

IV. Südkreis 
26. Borgfelde • , , , • , , ••• , , , , •• 
27. St. Annen •• , ••••• , , ••• , •• 
28. Hamm .•••••••• ,, ••••• , .• 
29. Süd.Hamm .••••• , ••. , • , •• 
30; Horn .•••••• , •• ,,, ••••..• 
31. St. Thomas ..••••. , • • • • . . 
32. Veddel. ••. ,-, ,_, •• ,.,, •••.• 

V. Nordkreis 
33. St. Johannis-Eppendorf •• ; • 
34. St. Martinus· „ .... 
35. Groß•Borstel. ••••••••••••• 
36. Winterbude .•••••••.•••••. 
37. Epiphanien ... „ •• „ ..... . 
38. · Nord•Winterhude ••• , .•• , •• 
39. Alsterdorf ............. „ .. . 
40. Ohlsdorf .••.••••.......... 
41. Fuhlsbüttel ........ „ . „ ..• 
42. Hummelsbiittel., •••• , .•.•• 
43. Klein•Borstel. ••••••••••••• 
44. Langenho_~n •••.••• , , , • , ••• 

VI. 
Kirchenkreis Bergedorf 

45. Bergedorf ••••••••••..•••• 
46. Altengamme , • , ••.•••..•.• 
47. Geesthacht ••••••••••.••.•• 
48. Kirchwerder ••••••• , •••••.. 
49. Neuengamme •••••••••••.• 
50. Curslack ••••••••• , • , ••••• 
51. Allermöhe .••••.•••••••••• 
52. Billwerder a. d. Bille ••• , , • , 
53. Nettelnburg , ••••••••••••• 
54. Moorfleet, ••••••• , ••••••.• 
55. Ochsenwerder ••••••••• , ••• 

VII. 
Kirchenkreis Cuxhaven 

56. Ritzebüttel. . , , , , •••••• , , , • 
57. Groden •• .-••••••••••••••• 
58. Döse ••• , , , , , , • , ,'.,, •••• , 
58a.Sahlenburg •••••• , • , •• , , • , 
59. Alt•Cuxhaven •• , -. , , • , •• , • , 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
_ Kapellen, Anstalten 

60. Flußschiffergemeinde 
61. Seemannsmission .......... . 
62. Flüchtlingslager Finkenwerder 
63. Schröderstift ........•....... 
64. Krankenhäuser •••••••••.. 
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Seite 11: Unter „Pastor T etzlaH, Hans-Joachim (St.
Pauli-N ord)" ist hinter Sprechstunden zu 
streichen: „im Kirchenbüro St. Michaelis, 
Pastorenstraße 4". 

Seite 12: Unter „Hauptpastor D. Witte (St. Petri und 
Volksmission)" ist vor dem Wort„Haupt
pastor" einzufügen: „Bischof". 

Seite 13: Unter „Pastor i. R. Meinhold, Johannes", ist 
zu streichen: „(kom. Heilstätte Edmundsthal
Geesthacht)". 

Seite 14: Unter „P.astor i. R. Roth, Carl" ist zu strei
chen: „(z. Z. kom Friedhofspfarramt)". 

Seite 16: Unter „Vikarin Braun, Margarete (Jugend
amtsheime)": Die gesamte Eintragung: ist zu 
streichen. 

Seite 16: Unter „Vikarinnen im Ruhestand" ist nach
zutra.gen: „Braun, Margarete, 39, Wilhelm
Metzger-Straße 12, I, Ruf: 515657, I) 15. 12. 

93, II) 30. 6. 59, III) Jugendamtsheime." 

Seite 17: Unter „Hilfsprediger Klingspor, Horst, P. 
(Apostelkirche)" ist zu streichen: „Ruf: 
59 75 29". Dafür ist einzusetzen: „Ruf: 
59 77 51 ". 

Seite 17: Unter „ Hilfsprediger Pioch, \\lilfried, P. 
(Apostelkirche)" ist zu streichen: „22, Eil
bektal 60". Dafür ist ·einzusetzen: „19, Bei 
der Apostelkirche 6, Ru:f: 49 21 30". 

Seite 19: Unter „Gemeindediakon Giering, Rudolf 
(FlußschiHermission)" ist zu streichen: „Ruf: 
78 6165. Dafür ist einzusetzen: „Ruf: 
78 61 56". 

Seite 20: Unter „ Gemeindediakon Sauer; Kurt (Hohe
luft)" ist zu streichen: „Hbg.-Hummelsbüttel, 
Am Gehöckel 9, Ruf: 59 39 09, Büro: 12-14 
Uhr, Ruf: 47 34 04". Dafür ist einzusetzen: 
„20, N eumünstersche Straße 6, Ruf: 47 34 04 
(Büro .und privat), Büro: 11-13 Uhr außer 
Mittwoch und Sonnabend". 

'· Seite 20: Unter „Gemeindediakon Schleeh, Manfred 
(Hamm)" ist zu streichen: „34, Rauhes 
Haus". Dafür ist einzusetzen: „Hbg.-Kl.
Flottbek, Hochrad 46 bei Rethemeier". 

Seite 21: Unter „Gemeindehelferin Becker, Gertrud 
(Langenhorn)" ist zu streichen: „33, Oldach

straße 24, Ruf: 6182 93". Dafür ist einzuset
zen: „Hbg.-La 1, Langenhorner Chaussee 
Nr. 264 a, Ruf: 59 32 87''. 

Seite 22: Unter Gemeindehelferin Spranger, Elisabeth 
{Landeskirchliches Amt für Gemeinde
dienst)" ist einzufügen: „Ruf: 26 78 64". 

Seite 23: Unter „Kirchenrendant Friebel, Werner 
(Hohelu:ft)" ist zu streichen: „Gärtner-
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straß.e 64". Dafür ist einzufügen: „Neumün
stersche Straße 6". 

Seite 23: Unter „Kirchenrendant Schardt, Walter (St. 
Thomas)" ist zu streichen: „Ruf: 3863 97". 
Dafür ist einzusetzen: „R:uf: 78 63 97". 

Seite 23: Unter „Kirchenrendant Winter~ Alwin 
(Hamm)" ist zu streichen: „3·3, Schwalben
straße 64, Ruf: 615341 (Büro)". Dafür ist 
einzusetzen: „26, Hammer Landstraße 167, 
Ruf: 2518 22 (Büro)". 

Seite 24: Unter „Kirchenmusiker Dittmann, Thomas, 
K.O." ist zu streichen: „13, Heimhuder 
Straße 92, Ruf: 45 3713". Dafür ist einzu
setzen: „11, Neueburg 26 III". 

Seite 25: Unter „Kirchenmusikerin Kraft, Susanne, 
K.O. (St. Thomas)": Die gesamte Eintragung 
ist zu streichen. 

Seite 25: Unter „Kirchenmusikerin Oechsle, Helga, 
K.O." ist zu streichen: „(Gr.-Borstel, Ad
ventskapelle, kom.)". Daför ist einzusetzen: 
„(St. Thomas)". 

Seite 26: Unter „Kirchenmusiker Wunderlich, Heinz 
(St. J acobi)" ist hinzuzusetzen: „Kirchen
musikdirektor". 

Seite 28: Unter „Gemeinde St. Andreas" ist nach „P. 
Binder" einzusetzen: „P. Conradi (1)". 

Seite 28: Unter „Gemeinde Hoheluft" ist die Ruf
nummer des Kirchenbüros zu streichen. Da
für ist einzusetzen: „40 03 48". \,Veiter ist die 
Rufnummer des Gemeindediakons Sauer 
(Büro) zu streichen. Dafür ist einzusetzen: 
„47 3404". 

Seite 29: Unter „Gemeinde St. Gabriel" ist zu strei
chen: „P. Dr. Ringeling (3)". 

Seite 30: Unter „Gemeinde St. Thomas" ist hinter 
„Kantor und Organist" zu streichen: „Su
sanne Kraft". Dafür ist einzusetzen: „Helga 
Oechsle". 

Seite 30: Unter „Gemeinde Veddel" ist hinter „Ge-
meindehelferin" einzusetzen: „Walburg 
Hagemeister". 

Seite 42: Unter „Verein für Innere Mission" ist vor 
„Hauptpastor D. Karl Witte" einzusetzen: 
„Bischof". 

Seite 44: Unter „Theologische Fakultät - Lehr.beauf
tragte -" ist bei der Eintragung „Witte, 
Karl" vor „D. theol." einzufügen: „Bischof". 

Seite 61: Unter „Pastor Hahn" (gefallen 1945) ist hin
ter dem Vornamen „J oachim" einzusetzen: 
„Dr.". 
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